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Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Bundesminister 

Stubenring 1, 1010 Wien 
Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.788.526 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)12954/J-NR/2022 

Wien, am 4. Jänner 2023 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Gerald Loacker und weitere haben am 

04.11.2022 unter der Nr. 12954/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-

treffend Selbstbedienungsladen Wirtschaftskammer Steiermark: Covid-Hilfen als Frakti-

onsförderung? gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3 

• Auszahlung von COVID-Sonderfraktionsförderungen in der WK Steiermark:  

o Wurde die Sonderfraktionsförderung aus COVID-Hilfen bezahlt?  

▪ Wenn ja, wann und in welcher Form wurde Ihnen dieser Fall der 

Auszahlung von COVID-Hilfen als Fraktionsförderung zur Kenntnis 

gebracht?  

▪ Wenn ja, ist bekannt, aus welchem Förderinstrument die Mittel für 

diese zusätzliche Fraktionsförderung stammen?  

o Welche Maßnahmen wurden vom BMAW als Kontrollorgan diesbezüglich 

gesetzt?  

o Hat es diesbezüglich Gespräche mit dem BMF, BMKÖS oder COFAG gege-

ben? 
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• Auszahlung von COVID-Hilfen in anderen Landeskammern  

o Sind dem BMAW als Aufsichtsbehörde auch aus anderen Landeskammern 

COVID-Hilfen bekannt, die an Kammerfraktionen ausbezahlt wurden?  

o Sind dem BMAW aus Aufsichtsbehörde auch aus der Bundeswirtschafts-

kammer COVID-Hilfen bekannt, die an Kammerfraktionen ausbezahlt wur-

den? 

• Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit  

o Wie sind solche außertourlichen Sonderzahlungen an die Fraktionen mit den 

Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit in 

Einklang zu bringen?  

o Warum beurteilen Sie diese außertourliche Sonderzahlung an die Fraktionen 

als sparsam aus Sicht der WKSt und ihrer Zwangsmitglieder?  

o Warum beurteilen Sie diese außertourliche Sonderzahlung an die Fraktionen 

als wirtschaftlich aus Sicht der WKSt und ihrer Zwangsmitglieder?  

o Warum beurteilen Sie diese außertourliche Sonderzahlung an die Fraktionen 

als zweckmäßig aus Sicht der WKSt und ihrer Zwangsmitglieder? 

Die Wirtschaftskammer Österreich und die Landeswirtschaftskammern haben keine staat-

lichen COVID-Hilfen erhalten und konnten solche sohin auch nicht in Verteilung bringen.  

Die angesprochene Sonderfraktionsförderung wurde von der Wirtschaftskammer Steier-

mark in deren autonomen Wirkungsbereich aus eigenen Mitteln finanziert und diente 

nach deren Auskunft insbesondere der Abdeckung von pandemiebedingten Mehraufwen-

dungen der Wählergruppen im Beratungs- und Infrastrukturbereich. 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Elektronisch gefertigt 
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